
Vor- und Zuname:  .................................................................. 
 
Wohnort:   .................................................................. 
 
Straße, Nr..   .................................................................. 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing 
Bahnstraße 6 
3424 Zeiselmauer 
 
 
 
 
Betreff:   Ansuchen um Grundsteuerbefreiung 
     nach dem NÖ Wohnungsförderungsgesetz 
 
 

 
 

Auf Grund des NÖ Wohnungsförderungsgesetzes, Abschnitt IIa, LGBL 8304 (NÖ 
WFG) in der derzeit geltenden Fassung ersuche ich um Festsetzung des Prozent-
ausmaßes für eine Grundsteuerbefreiung für das Grundstück (den Steuergegens-
tand) 
 
 
........................................................................................................................................ 

(Straße, Gasse, Platz, Haus-Nr.) 
 
 

Grundstück Nr.:........................... EZ ................................. KG ..................................... 
 
 
und stelle gleichzeitig den Antrag auf Gewährung einer Grundsteuerbefreiung für das 
gesamte Grundstück. 
 
Zum Nachweis meines Anspruches auf Grundsteuerbefreiung schließe ich im Origi-
nal bzw. in beglaubigter Abschrift die Bestätigung über die aufrechte Zusicherung 
der NÖ Landesregierung über die Gewährung einer Förderung nach dem Ab-
schnitt II des NÖ Wohnförderungsgesetzes (NÖ WFG) oder dem Wohnbauför-
derungsgesetzes 1968 bzw. WFG 1984 oder dem Landeswohnbauförderungs-
statut 1981 und 1986, bei. 
 
 
 
......................................, am ............................... 
          (Ort)                                               (Datum) 
 

..................................................... 
(Eigenhändige Unterschrift) 

 
 
 



Erläuterungen 
 
 
 

Die Grundsteuerbefreiung dauert maximal 20 Jahre. 
Um den Anspruch im vollen Ausmaß (maximal 20 Jahre) zu erwirken, muss der An-
trag bis spätestens 31.12. des Jahres eingebracht werden, in dem die Rechts-
kraft auf die Benützungsbewilligung wirksam geworden ist.  
 
Wird das Förderungsdarlehen gänzlich zurückgezahlt oder die Zusicherung über eine 
Förderung widerrufen, so endet auch die Grundsteuerbefreiung. 
 
Bei verspäteter Antragstellung (Fristversäumnis) wird für die Jahre vor der Antrag-
stellung keine Grundsteuerbefreiung erteilt. 
 
 
 
 
Beispiel A Rechtskraft:      15. November 1991 
  Antrag:        3. Dezember 1991 
  Beginn der Befreiung:      1. Jänner 1992 
  Ende der Befreiung:    31. Dezember 2011 
  Dauer:      20 Jahre 
 
 
 
 
 
 
Beispiel B Rechtskraft:      15. November 1991 
  Antrag:        5. Jänner 1995 
  Beginn der Befreiung:      1. Jänner 1996 
  Ende der Befreiung:    31. Dezember 2011 
  Dauer:      15 Jahre 
 


